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Informationsblatt nach Art. 13 und 14 der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) bei der Hansestadt Herford  

 für die Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, 
Abfallgebühren und Straßenreinigungsgebühren) 

 
Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) bildet die gesetzliche Grundlage für 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie stärkt die Rechte der Bür-
gerinnen und Bürger. Die Wahrung der Transparenz bei der Datenverarbeitung 
ist für die Hansestadt Herford von besonderer Bedeutung. Nachfolgend wird Ih-
rem Informationsanspruch nachgekommen und ein Überblick darüber gegeben, 
wie bei der Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, 
Abfallgebühren und Straßenreinigungsgebühren) 

 der Schutz Ihrer Daten gewährleistet ist, 
 welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden und  
 wie sie verwendet werden. 

 
Verantwortliche/r: Hansestadt Herford  

vertreten durch den Bürgermeister 
Rathausplatz 1, 32052 Herford  
Telefon: 05221 189-0 
info@herford.de, www.herford.de 
 
 Dezernat Finanzen und Zentrale Dienste, Ab-

teilung Kämmerei, Steuern und Stadtkasse  
 Dezernat Bauen und Ordnung, Abteilung Bau-

verwaltung 
Datenschutzbeauftragte/r: Datenschutzbeauftragter für die Hansestadt 

Herford 
-persönlich – 
Rathausplatz 1, 32052 Herford 
Telefon: 05221 189-0 
E-Mail: datenschutz@herford.de  

Zweck und Notwendigkeit: Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum 
Zweck der Festsetzung und Erhebung der Grund-
besitzabgaben und zugehöriger Nebenleistungen 
(zum Beispiel Verspätungszuschläge). 
 
Die Hansestadt Herford verarbeitet Ihre Daten 
zum Zwecke einer einheitlichen und gleichmäßi-
gen Abgabenerhebung. Dazu gehört, dass die 
von Ihnen mitgeteilten, die festgestellten oder 
die durch Dritte mitgeteilten Informationen hin-
sichtlich einer persönlichen und sachlichen Abga-
benpflicht überprüft werden, gegebenenfalls 
übernommen werden und für die konkrete Veran-
lagung der Abgaben und Nebenleistungen ver-
wendet werden. 
 

Rechtsgrundlage: Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage 
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von: 
• Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DS-GVO (Wahrneh-
mung einer Aufgabe),  
• Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW), 
• Abgabenordung (§ 1 Abs. 2 Abgabenordnung) 
• § 12 KAG NRW i.V.m. der Abgabenordnung 
(AO) 
• § 7 Gemeindeordnung NW (GO NRW), 
• § 82 GO NRW, 
• Grundsteuergesetz (GrStG), 
• Gesetz über die Zuständigkeit für die Festset-
zung und Erhebung der Realsteuern, 
• Haushaltssatzung der Hansestadt Herford, 
• Satzung über die Straßenreinigung und die Er-
hebung von Straßenreinigungsgebühren in der 
Hansestadt Herford 
• Satzung über die Abfallentsorgung in der Han-
sestadt Herford, 
• Satzung über die Kostendeckung der Abfallent-
sorgung in der Hansestadt Herford. 

Kategorien personenbezo-
gener Daten: 

 Vorname 
 Anschrift 
 Geburtsdatum 
 Sonstige für die Besteuerung relevante Anga-

ben 
Herkunft personenbezo-
gener Daten: 

 Finanzamt 

Empfänger/ 
Kategorien von Empfän-
gern: 

 
Eine Weitergabe Ihrer Daten ist unter den engen 
Voraussetzungen des Steuergeheimnisses (§ 30 
AO und § 12 Abs. 1 KAG NRW) zulässig. 
 
Es erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die per-
sonenbezogenen Daten, die diese zur rechtmäßi-
gen Aufgabenerfüllung benötigen. 
 
Interne Stellen:  
 
Rechnungsprüfung für Prüfzwecke und Kontrol-
le 
Stadtkasse zur Überwachung der fristgerechten 
und vollständigen Erstattung bzw. Zahlung 
 
Kommunalarchiv zu Zwecken der Archivierung, 
Auskunftserteilung und geschichtlichem Hinter-
grund der Hansestadt Herford gem. dem Archiv-
gesetz 
 
Externe Stellen: 
 
Beteiligte Rechenzentren und Auftragsver-
arbeiter zur Verwaltung und Bereitstellung der 
Software bzw. Verfahren sowie zur Durchführung 
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der Fernwartung und Wartung. 
 
Die Festsetzung der Grundbesitzabgaben sowie 
der zugehörigen Nebenleistungen umfasst auch 
außergerichtliche bzw. gerichtliche Rechts-
behelfsverfahren. Dabei werden Daten an einen 
externen Dritten (z.B. Gerichte) weitergege-
ben. 
 
Eine Verarbeitung Ihrer Daten zu anderen als 
zum Zweck der Grundbesitzabgabenerhebung 
und -festsetzung sowie der zugehörigen Neben-
leistungen erfolgt an Dritte mit Auskunftsrech-
ten nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
Dies geschieht z. B. zur Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung, Verfolgung und Ahndung von Straf-
taten oder Ordnungswidrigkeiten. 
 

Übermittlung an ein Dritt-
land/internationale Orga-
nisation: 

Eine Übermittlung der verarbeiteten Daten ist 
nicht vorgesehen. 

Speicherdauer bzw. –
kriterien: 

Ihre Daten werden unter Beachtung hoher tech-
nischer und organisatorischer Sicherheitsvorkeh-
rungen zu allen oben genannten Zwecken für die 
Dauer von 10 Jahren nach vollständigem Ab-
schluss aller den Abgabenvorgang betreffenden 
Vorgänge gespeichert oder in sonstiger Form be-
arbeitet. Dies schließt nicht eine nach Abschluss 
der Aufbewahrungsfristen erfolgende Weitergabe 
an das Archiv der Hansestadt Herford aus. 
 

Betroffenenrechte:  Auskunftsrecht (Art. 15) 
 Recht auf Berichtigung (Art. 16) 
 Recht auf Löschung (Art. 17) 
 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 
18) 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20) 
 Widerspruchsrecht (Art 21) 
 Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Art. 
77) 

Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde: 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit NRW, Postfach 20 04 44, 40102 
Düsseldorf; Hausanschrift: Kavalleriestraße 2-4, 
40213 Düsseldorf; Tel.: 0211 38424-0, Fax-Nr.: 
0211 38424-10, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

Profiling: Ein Profiling seitens der Hansestadt Herford fin-
det nicht statt. 

 
 


